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als Sofortmaßnahmen zur frühzeit igen Unterbindung jeg

l icher feindl icher Akt iv i täten und die frühestmögl iche 

Abwehr von Gefahren und Schäden. Dieser Aspekt gewinnt 

u. a. zunehmende pol i t ische Bedeutung bei der vorbeugenden 

Verhinderung von öffent l ichkeitswirksamen Akt ionen feind

l ich-negat iver Kräfte im Rahmen der Tät igkeit  von Zufüh

rungspunkten.

- im Ergebnis von Prüfungshandlungen di f ferenzierte, den je

wei l igen pol i t ischen Erfordernissen entsprechende gesetz

l ich zulässige Entscheidungen treffen zu können. Damit kön

nen hohe gesel lschaftspol i t ische Effekte zur Durchsetzung 

und Unterstützung der Pol i t ik von Partei-  und Staatsfüh.rum 

sowie im Terr i tor ium erreicht werden. Die jewei l igen Dif fe

renzierungsgrundsätze sind dabei einheit l ich im gesamten 

Terr i tor ium der DDR durchzusetzen.

- über Prüfungshandlungen aus inoff iz iel l  erarbeiteten Er- 

kenntnissen off iz iel l  verwertbare Beweismit tel  zu gewinnen 

die für die Einlei tung eines Ermit t lungsverfahrens, die 

Inhaft ierung von Personen bzw. für andere off iz iel le.  Reak

t ionen unabdingbar erforderl ich sind. Damit kann ein wicht:  

ger Beitrag zur Erhöhung der Schlagkraft  des MfS insgesamt 

bei gleichzeit iger wirksamer Konspirat ion der inoff iz iel le!  

Kräfte, Mit tel  und Methoden geleistet werden.

Insgesamt gesehen, kann mit  Untersuchungshandlungen vor Ein

lei tung von Ermit t lungsverfahren ein wesentl icher Beitrag 

zur Durchsetzung der Gesel lschaftsstrategie der SED, speziel l  

zur Erhöhung der Rechtssicherheit  und der Fest igung des Ver

trauensverhältnisses Bürger -  Staat geleistet werden. Das 

result iert  daraus, daß jegl iche Hinweise auf Feindtät igkeit  

untersucht werden können, ohne daß gravierend in die Rechte 

der Bürger eingegri f fen wird. Die gewissenhafte und gründ

l iche Prüfung, ob sich weitergehende Zwangsmaßnahmen im 

Rahmen eines Ermit t lungsverfahrens und der Inhaft ierung von


